
 

INTERN 
BETRIEBSANWEISUNG  BA.AM.130 

„Betreten / Befahren Erzeugeranlagen 

eins – Energie in Sachsen“  01.07.2024 

ANWENDUNGSBEREICH 

ARBEITSPLATZ: MHKWA, HWA, MHKWN, HKW II, HWN 

ARBEITSBEREICH: Haupt- und Nebenanlagen 

TÄTIGKEIT: Bedienen der Haupt- und Nebenanlagen der HA Erzeugung 

 
GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

       

  Explosionsgefahr sowie Brandgefahr durch Erdgas und technische Gase! 

 Gefahr durch hochkonzentrierte Chemikalien, Hochspannung o. heiße Medien (Dampf)! 

 Allgemeine Sturzgefahr durch Leitern/ Treppenaufstiege und/oder Nässe/Glätte! 

 Gefahr durch Lastentransport oder übereinanderliegende Arbeitsplätze! 

 Gefahr durch Schienenverkehr  

 Gefahr durch geruchloses Erdgas, Rauchgase und Brauchwasser (kein Trinkwasser)!  

  Gefahr durch lärmintensive Anlagen/Ausrüstungen, Vibrationen und elektromagnetische Felder 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

       

 

 

  Der Zutritt zum Objekt ist nur berechtigten und unterwiesenen Personen gestattet!  

Gäste dürfen nur in Begleitung von Berechtigten das Objekt betreten! In technischen Anlagen ist 

der Aufenthalt nur mit Erlaubnis zur Arbeitsdurchführung gestattet! 

 Rauchverbot in allen Objekten und am Kohlelagerplatz, außer an ausgewiesen Raucherinseln! 

Umgang mit offenen Flammen nur mit gesonderter Erlaubnis! 

 Helmpflicht, außer an markierten Wegen (siehe DB OO.0720) und auf Parkplätzen!  

 Bei Begehungen Sturzgefahren durch Leitern und Treppenaufstiege und/oder Nässe/Glätte 

beachten! Bei Arbeitsdurchführung sind Schutzschuhe zu tragen, bei Begehungen mindestens 

festes Schuhwerk! 

 In Lärmbereichen Gehörschutz benutzen (siehe DB OO.0723 - Übersicht der Lärmbereiche in den 

Haupt- und Nebenanlagen HKW II)!  

 Kein Trinkwasser in den technischen Anlagen! Trinkwasserentnahmestellen ausschließlich in 

Sanitäranlagen oder Küchenbereichen! 

 Fahrzeuge - Einfahrtberechtigung erforderlich! Parken nur auf befestigten / ausgewiesenen 

Parkplätzen! Bei Entladungen Rettungsdurchfahrt sichern! Im Objekt sind Bestimmungen der StVO, 

Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h und die Parkordnung zu beachten (siehe Objektordnung). 

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN 

 
Bei Räumalarm (Dauerton Objektsirene) Arbeiten sofort einstellen, Gebäude auf dem 

ausgewiesenen Fluchtweg verlassen. Stellplätze aufsuchen (siehe Anlage 1 Objektordnung). 

Bei Brandentdeckung Notruf absetzen - Nr.  1112 ! 

NOTRUF:  VERHALTEN BEI UNFÄLLEN UND ERSTE HILFE 

 

 

 Verletzten aus der Gefahrenzone bringen und Notruf (bei Erfordernis) über 

Schichtleiter absetzen Notruf-Nr.:  1112 (intern) oder 3491 / 3444 

  Erste Hilfe einleiten und Einweisung der Rettungskräfte organisieren! 

 Alle Unfälle sind entspr. Meldeordnung dem zuständigen Leiter mitzuteilen. 

 
INKRAFTSETZUNG 

    gilt für o.g. Arbeitsbereich ab: 01.07.2024 

 Name Verantwortlicher  
 

 

Sehr Unterschrift  
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